
Vor 100 Jahren

Die Volksbefragung in Eupen-Malmedy 
(1. Teil)

Klaus-Dieter Klauser

Die im Rahmen des Versailler Vertra-
ges1 in Artikel 342 vorgeschriebene 
Volksbefragung sollte den Einwoh-
nern der Kreise Eupen und Malmedy 
die Gelegenheit geben, ihre Meinung 
zum bevorstehenden Staatenwechsel 
kundzutun und damit dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker3 Genüge 
zu tun. Nicht nur der amerikanische 
Präsident Woodrow Wilson hatte 
dieses Prinzip seinem 14-Punkte-
Programm zu einer Friedensord-
nung in Europa zugrunde gelegt; 
auch der Malmedyer Kreistag bat in 
seiner Sitzung vom 27. Februar 1919 
einstimmig „aufs dringendste, bei der 
kommenden Friedenskonferenz auch dem 
Kreise Malmedy das allen Volksstämmen 
zugesicherte Selbstbestimmungsrecht, 
gegebenenfalls durch Erwirkung einer 
Geheimabstimmung der Bevölkerung, 
zu wahren.“4 Das von den alliierten 
Mächten als „Friedensvertrag“ und 
von deutscher Seite als „Diktat“ be-
zeichnete Versailler Abkommen be-
rief sich zwar auf das amerikanische 
14-Punkte-Programm und damit 
auch auf das Selbstbestimmungs-
recht der Völker, doch zeigte der Um-
gang mit dem besiegten Deutschen 

Reich, dass Theorie und Praxis erheb-
lich voneinander abwichen.

Die als „petite farce belge“ und als „Ab-
stimmungskommödie“ in die Geschich-
te eingegangene Volksbefragung in 
Eupen-Malmedy ist demnach ein 
Beispiel, wie sehr das Rechtsprin-
zip der Selbstbestimmung der „Be-
satzungsgewalt des Siegers“5 geopfert 
wurde. Die Volksbefragung sollte 
demnach die Angliederung der bei-
den Kreise legitimieren, doch, wie im 
Folgenden zu beschreiben sein wird, 
war sie ein Mittel zur Festigung ein-
seitig beschlossener Gebietsabtretun-
gen. Doch nicht nur die eigentliche 
Durchführung der Volksbefragung, 
auch die Rahmenbedingungen 
vor- und nachher können als Farce 
bezeichnet werden, da ja nie ein an-
deres Ergebnis als das erwünschte 
eintreten sollte. Allen Beteiligten war 
nämlich durchaus bewusst, dass eine 
frei und unabhängig durchgeführte 
Abstimmung wohl unweigerlich zu 
einer massiven Ablehnung der Anne-
xion geführt hätte.

Schon vor Unterzeichnung des Ver-

sailler Vertrages am 28. Juni 1919 
hatte es aus verständlichen Gründen 
deutscherseits massive Proteste ge-
gen die vorgesehene Form der Volks-
befragung gegeben.6 Aber auch die 
belgische Arbeiterpartei in der Per-
son des Direktionsmitglieds Louis de 
Brouckère (1870-1951) sprach von der 
Parodie einer demokratischen Ga-
rantie, die den Gepflogenheiten freier 
Staaten in jeglicher Hinsicht zuwider-
laufe.7

1 Unterzeichnet am 28. Juni 1919 und ratifiziert 
am 10. Januar 1920 von den alliierten und asso-
ziierten Mächten sowie Deutschland.

2 Art. 34: „Ferner verzichtet Deutschland zuguns-
ten Belgiens auf alle Rechte und Ansprüche auf das 
gesamte Gebiet der Kreise Eupen und Malmedy. 
Während der ersten sechs Monate nach dem In-
krafttreten dieses Vertrages werden in Eupen und 
Malmedy durch die belgischen Behörden Listen 
ausgelegt. Die Bewohner dieser Gebiete haben das 
Recht, darin schriftlich ihren Wunsch auszuspre-
chen, dass diese Gebiete ganz oder teilweise unter 
deutscher Staatshoheit bleiben. Es ist Sache der 
belgischen Regierung, das Ergebnis dieser Volks-
abstimmung zur Kenntnis des Völkerbundes zu 
bringen, dessen Entscheidung anzunehmen Belgien 
sich verpflichtet.“ (Der Vertrag von Versailles. 
München, 1978, S. 141).

3 Das Selbstbestimmungsrecht der Völker als ei-
nes der Grundrechte des Völkerrechts gewährt 
jedem Volk das Recht, frei über seinen politi-
schen Status, seine Staats- und Regierungs-
form und seine wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Belange zu entscheiden. Die 
Idee wurde schon im Oktober 1914 von Lenin 
verfochten und lag dem im Januar 1918 vom 
damaligen US-Präsidenten Woodrow Wilson 
(1856-1924) vorgelegten 14-Punkte-Programm 
zur Friedensordnung in Europa zu Grunde.

4 Malmedy-St.Vither Volkszeitung vom 8. März 
1919.

5 Pabst, K.: Eupen-Malmedy in der belgischen 
Regierungs- und Parteienpolitik 1914-1940, in: 
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. 
Aachen, 1964, S. 278.

6 Siehe hierzu Jousten, W.: Errichtung und Auf-
lösung des Bistums Eupen-Malmedy, Eupen, 
2016, S. 24ff und 31.

7 de Brouckère, L.: Eupen et Malmédy, in: Le 
Peuple, 7. Juni 1919, S. 1, zitiert in: Cremer, F., 
und Mießen, W.: Spuren. Materialien zur Ge-
schichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens. Eupen, 1996, S. 8.

Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson.
(Foto: wikimedia commons)

Direktionsmitglieds der Arbeiterpartei Louis 
de Brouckère (1870-1951).              (Foto: geni.com)
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Farce nr. 1: Der zweite 
Schritt vor dem ersten

Art. 34 des Versailler Vertrages be-
inhaltet zwei gegensätzliche Positio-
nen: Einerseits sollte Deutschland zu 
Gunsten Belgiens auf alle Rechte in 
Eupen und Malmedy verzichten, an-
dererseits wurde ein möglicher kom-
pletter oder teilweiser Verbleib der 
Gebiete bei Deutschland ins Auge 
gefasst. In dieser Formulierung spie-
geln sich die auseinanderstrebenden 
Positionen der Verhandlungspartner 
in Versailles: Während Amerika-
ner und Briten darauf drängten, der 
Bevölkerung Eupen-Malmedys das 
Recht auf Selbstbestimmung zuzuge-
stehen, beharrte die französische Po-
sition auf einer Wiedergutmachung 
Belgiens durch Deutschland, wobei 
sowohl finanzielle Entschädigungen 
als auch Gebietszugewinne gefordert 
wurden.8 In Art. 34 finden sich diese 
unterschiedlichen Positionen wieder.

In Übereinstimmung mit dem Selbst-
bestimmungsrecht der Völker hätte 
ein Souveränitätswechsel erst nach 
Abschluss der Befragung erfolgen 
können; vorher hätte das Gebiet un-
ter unabhängiger Verwaltung stehen 
müssen. Es sollte sich herausstellen, 
dass der erste Satz dieses Artikels 

maßgeblich war und durch das im 
2. Satz beschriebene Prozedere be-
stätigt werden sollte, auch wenn die 
definitive Übernahme der Souveräni-
tät völkerrechtlich erst nach der Ent-
scheidung des Völkerbundes erfolgen 
konnte, die laut Art. 34 vom Ausgang 
der Volksbefragung abhing.

Dass Belgien dieses Ergebnis nicht 
abwarten wollte und auf „Nummer 
Sicher“ gehen wollte, mag verständ-
lich sein, wenn man sich die hohen 
Erwartungen der belgischen Dele-
gation9 vor den Verhandlungen in 
Versailles vor Augen führt, die im 
Verlauf der Konferenz mangels Un-

terstützung durch die Großmächte 
immer mehr schrumpften. In einer 
Kammerrede vom 2. Juli 1919 brach-
te es der katholische Staatsminister 
Charles Woeste auf den Punkt, als er 
resigniert feststellte, dass der Land-
gewinn Belgiens nach den hoch-
gestellten Erwartungen doch recht 
klein ausgefallen sei und ein gewis-
ses Unbehagen ausgelöst habe.10

8 Doepgen, H.: Die Abtretung des Gebiets von 
Eupen-Malmedy an Belgien im Jahre 1920, 
Bonn 1920, S. 78.

9 Klauser, K.D.: Belgische Gebietsforderungen 
vor und nach dem Ersten Weltkrieg. in: ZVS 
2019-03, S. 56ff.

10 Pabst, K., op.cit., S. 264.

Generalleutnant A. E. Michel du Faing 
d’Aigremont. (Foto: http://charleroipaysnoir.
blogspot.com; Abruf: 22.12.2018)

(Quelle: Dehottay, P.: Die Fremdherrschaft in Eupen-Malmedy, Köln 1940, S. 11)
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Einige Ereignisse im Vorfeld der 
Volksbefragung sollen verdeutlichen, 
wie sehr es Belgien darum ging, Fak-
ten zu schaffen und das Ergebnis der 
Volksbefragung nicht dem Zufall zu 
überlassen.

• Schon im April 1919 nahm eine 
belgische Militärmission11 neben 
der britischen Besatzungsmacht 
ihre Arbeit in Malmedy auf. Of-
fiziell sollte die Übergabe der 
beiden Kreise an die belgische 
Armee vorbereitet werden, doch 
nahm man auch Kontakt zur Be-
völkerung auf und versuchte, die 
Stimmung zu Gunsten Belgiens 
zu beeinflussen.

• Im Mai nahmen zwei „Zivil-
kontrolleure“, Adolf Schnorren-
berg (Malmedy) und Léon Xhaf-
laire (Eupen)12, ihre Arbeit auf, 
die u.a. darin bestand, die beiden 
Kreise vor deutschem Einfluss ab-
zuschirmen und der Bevölkerung 
den guten Willen der belgischen 
Regierung, insbesondere in wirt-
schaftlicher und zollrechtlicher 
Hinsicht, zu erläutern. Aber auch 
Presse- und Postzensur fielen in 
ihr Ressort.

• Knapp anderthalb Monate nach 
Unterzeichnung des Vertrages 
vollzog Belgien die Angliede-
rung: Belgische Truppen unter 
Major Daufresne lösten die am 12. 
August aus Malmedy abgerück-
te englische Besatzung ab13 und 
bereiteten den feierlichen Einzug 
von General Augustin Edouard 
Michel vor, der am 24. August 
stattfand.

• Neben propagandistischen 
Maßnahmen (Vortragsveranstal-
tungen, in denen für Belgien ge-
worben wurde, Broschüren für 
Schulkinder und Erwachsene, 

11 Der dreiköpfigen Mission gehörten Leutnant 
de Pret Roose de Calesbergh, sein Adjudant de 
Craene und Wachtmeister A. Godin an. (De-
hottay, P.: Die Fremdherrschaft in Eupen-Mal-
medy, Köln 1940, S. 10; Collinet, R.: L’annexion 
d’Eupen et Malmedy à la Belgique en 1920, Ver-
viers 1986, S. 73).

12 Adolf Schnorrenberg war vorher Bezirkskom-
missar von Bastogne; Léon Xhaflaire (1887-
1953) war Notar in Verviers.

13 Collinet, R., op.cit., S. 75.

Vorschläge zur Ausweisung des St.Vither Apothekers Anton Schlitz und der Frau Klementine Hil-
gers-Schmitz aus Malmedy.         (Quelle: Dehottay, P., op.cit, S. 14 und 15)
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14 Pabst, K., op.cit., S. 276.
15 Eigene Übersetzung des frz. Textes, in: Malme-

dy-Folklore, Band 63, S. 122.
16 Pabst, K., op.cit., S. 265.
17 Proklamation General Baltias vom 11.1.1920, 

abgedruckt in Doepgen, H., op.cit., S. 222.
18 Pabst, K., op.cit., S. 264.
19 Jousten, W., op.cit., S. 29 (Fußnote 23).

Anbringung der Königsbilder in 
Amtsräumen, Schulen, Bahnhö-
fen) setzte die Militärverwaltung 
administrative Maßnahmen ein, 
die einen deutschfreundlichen 
Einfluss auf die kommende Volks-
befragung schwächen sollten. Die 
beiden Zivilkontrolleure (und 
späteren Distriktskommissare) 
Schnorrenberg und Xhaflaire 
überwachten die Personalpolitik 
der Gemeinden und verhinderten 
die Einstellung deutschfreund-
licher Beamter. Ausweisungen 
aktiver Gegner der belgischen Po-
litik durch die Militärverwaltung 
machten ebenfalls deutlich, wer 
nunmehr das Sagen in den beiden 
Kreisen hatte.14

• Mit dem Gesetz vom 15. Sep-
tember 1919 schuf das belgische 
Parlament die Grundlage zur 
Übernahme von Eupen-Malme-
dy. In dem unabhängigen Ver-
waltungsbezirk sollte ein Hoher 
Kommissar übergangsweise die 
gesetzgebende und die ausfüh-
rende Gewalt übernehmen und 
nur dem Premierminister gegen-
über verantwortlich sein.

• In seiner Proklamation vom 11. 
Januar 1920 ging der Kgl. Hohe 
Kommissar und Gouverneur für 
Eupen-Malmedy, Generalleut-
nant Herman Baltia (1863-1938), 
von unerschütterlichen Fakten 
aus: „Gestern, am 10. Januar 1920, 
wurden in Paris die Ratifizierungs-

Ausweisung als Mittel der Repression.                       (Quelle: Dehottay, P., op.cit, S. 16)
Außenminister Paul Hymans (1865-1941).

(Quelle: wikimedia commons) 

urkunden zum Versailler Vertrag 
vom 28. Juni 1919 von den alliierten 
und assoziierten Mächten sowie von 
Deutschland unterzeichnet. In Folge 
dessen übt Belgien seit dem 10. Ja-
nuar 1920 die tatsächliche und volle 
Souveränität in den beiden Kreisen 
Eupen und Malmedy aus.“15  Bal-
tias Worten sollten Taten folgen, 
die diesen Souveränitätswechsel 
unterstrichen: Am 31. Januar 1920 
löste er per Dekret den zur preu-
ßischer Zeit amtierenden Kreistag 
und den Kreisausschuss auf und 
setzte einen Distriktausschuss 
(députation du district) ein.

Man mag einwenden, dass das Gou-
vernement Baltia als Übergangsre-
gime keine sofortige Eingliederung 
der Kreise Eupen und Malmedy in 
den belgischen Staatsverband be-
deutete und somit dem zweiten Ab-
schnitt von Art. 34 Rechnung trug. 
Diese Übergangsfrist war jedoch 
keine „Vorsichtsmaßnahme“ für den 
Fall, dass die Volksbefragung zu Un-
gunsten Belgiens ausgegangen wäre, 
sondern sollte den Bewohnern die 
Möglichkeit geben, sich an das bel-
gische Rechts-, Verwaltungs- und 
Staatssystem anzupassen.16 In seiner 
Proklamation vom 11. Januar 1920 
drückte es General Baltia patriarcha-
lischer aus: Zum Ende seiner Amts-
zeit werde er sich glücklich schätzen, 
wenn aus den Bewohnern „diszipli-
nierte und arbeitsame“ Belgier gewor-
den seien.17

Die Bewohner der neu-belgischen 
Gebiete waren also nicht von An-
fang an den anderen Belgiern gleich-
gestellt; sie behielten ihre deutsche 
Staatsangehörigkeit bis zum endgül-
tigen Übergang der Gebiete an Belgi-
en (20. September 1920). Infolgedes-
sen konnten sie auch erst ab diesem 
Zeitpunkt ihrer Wahlpflicht in Bel-
gien nachkommen und sich an den 
Parlamentswahlen beteiligen.

Als einer der wenigen belgischen 
Politiker hatte Außenminister Paul 
Hymans (1865-1941) das Schicksal der 
Bewohner im Blick. Unmittelbar nach 
Unterzeichnung des Versailler Ver-
trages hatte er die neuen Mitbürger 
in einer Ansprache in der Kammer 
begrüßt und ihnen eine „brüderliche 
Aufnahme in der nationalen Gemein-
schaft“18  zugesichert. Zudem hatte er 
darauf hingewiesen, dass der Über-
gang vom deutschen zum belgischen 
Regime in gesetzlicher, verwaltungs-
technischer und rechtlicher Hinsicht 
reibungslos verlaufen solle und dass 
dennoch den legitimen Interessen 
und den Gewohnheiten der Bevölke-
rung Rechnung zu tragen sei.19

(Fortsetzung folgt)
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